
Die PrivathaftpflichtVersicherung

Wir prüfen im Schadensfall, ob und in welcher Höhe 
Schadensersatzpfl icht besteht. Ist die Forderung 
berechtigt, übernehmen wir die Kosten. Unberechtigte 
Ansprüche wehren wir für Sie ab ‒  auch vor Gericht.

Beamten bieten wir übrigens eine Diensthaftpfl icht, 
die optional mit eingeschlossen werden kann.
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Millionenschwerer 
Schutz
Mit der Privathaftpfl ichtVersicherung 
bei kleinen und großen Missgeschicken

Ihr Ansprechpartner

Münchener Verein Versicherungsgruppe 
Pettenkoferstr. 19 · 80336 München 
Tel. 089/51 52-10 00 · Fax 089/51 52-15 01 
info@muenchener-verein.de 
www.muenchener-verein.de

Die in dieser Marketingunterlage gezeigten Personen sind Mitarbeiter 
des Münchener Verein. Es gelten die jeweils aktuellen Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen und Tarifbestimmungen. Diese Unterlagen 
stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.

Stiftung Warentest bestätigt: 
„ Die Privathaftpfl icht ist die wichtigste freiwillige 
Police überhaupt. Ohne eine Privathaftpfl icht-
versicherung kann eine Unachtsamkeit im Alltag 
den fi nanziellen Ruin bedeuten.“

Quelle: www.test.de/haftpfl ichtversicherung



So will es das Gesetz
Ein kleines Missgeschick ist jedem schon passiert. 
Werden allerdings Menschen verletzt, kann 
der Anspruch auf Schadensersatz schnell in 
die Millionen gehen. Zum Beispiel dann, wenn 
Sie als Radfahrer aus Unachtsamkeit einen 
Verkehrsunfall verursachen. 

3 Tarife zur Wahl

Mit unserer Privathaftpfl ichtVersicherung wählen 
Sie aus den Tarifen Kompakt, Komfort und Optimal.
Sie und Ihre Familie genießen fi nanzielle Sicherheit 
bis zu 10 Mio. € - weltweit.

Laut Bürgerlichem Gesetzbuch 
(BGB) müssen Sie mit Ihrem pri-
vaten Vermögen unbegrenzt dafür 
haften, wenn Sie einen Schaden 
verursachen. Und das macht eine 
Privathaftpfl icht unverzichtbar.

Singles
Einzelpersonen 
ohne Kinder

1 Familien
Ehe-/Lebensge-
meinschaft oder 
Alleinerziehende 
mit Kinder

3
Paare
Personen in einer 
Ehe-/Lebensgemein-
schaft ohne Kinder

2
50Plus
Singles und Paare 
ab 50 Jahren

4

Sie genießen 
Schutz als
• Privatperson

• Elternteil oder 
Aufsichtsperson

• Freizeitsportler 
oder Fußgänger

• Halter zahmer Tiere

• Reisender im Ausland

• Mieter oder Besitzer
einer selbst genutzten 
Wohnung oder eines 
Einfamilienhauses

Mitversichert 
sind auch
• Ihr Ehepartner 

oder 

• Ihr eingetragener 
Lebenspartner

• Ihre Kinder

• Im Haushalt 
beschäftigte 
Personen

Plus in Komfort 
und Optimal
• Eltern und Groß-

eltern in häuslicher 
Gemeinschaft

• Vorübergehend 
eingegliederte 
Personen, wie 
Au-Pair oder 
Übernachtungsgäste


